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VERTRAG 
 
 
 
zwischen dem Auftraggeber und der Band PLANKTON, Michael Oberhauser & Mitges. GesbR 
 
 
 
AUFTRAGGEBER 
 
 
 
 
Name      Ort 
 
 
 
VERTRETER/IN DES AUFTRAGGEBERS 
 
 
 
 
Name      Adresse, Ort 
 
 
 
 
Telefonnummer    E-Mail 
 
 
 
ANGABEN ZUR VERANSTALTUNG 
 
 
 
 
 
Name der Veranstaltung   Datum   Ort 
 
 
 
 
Name der Lokalität    Dauer des Auftritts Entgelt (exkl. 5% USt.) 
 
 
 

ZAHLUNGSMETHODE     per Überweisung ohne Abzüge innerhalb von 10 Tagen  
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VERTRAGSBEDINGUNGEN „PLANKTON“ 
 
1 
Das vereinbarte Entgelt ist ohne Abzüge an die Band auf das nachstehende Konto innerhalb 
von 10 Tagen zu überweisen 
 
 
 Kontoinhaber   Band PLANKTON, Michael Oberhauser & Mitges. GesbR 
 IBAN    AT33 3634 7000 0003 9446 
 BIC    RZTIAT22347 
 Verwendungszweck      Name und Datum der Veranstaltung 
 
  
Bei Überschreitung dieser oben genannten Zahlungsfrist von 14 Tagen wird eine Pönale von 
7,5% des vereinbarten Entgeltes berechnet! Sollte nach dieser Frist und wiederholter 
Aufforderung immer noch keine Zahlung erfolgt sein, behalten wir es uns vor rechtliche Schritte 
einzuleiten. 
 
Die Zahlungsmethode ist bei Vertragsunterzeichnung festzulegen und schriftlich zu vermerken. 
Die Band behält sich allerdings in bestimmten Situationen das Recht vor, dem Auftraggeber 
die Zahlungsmethode vorzugeben. 
   
2 
Der Auftraggeber stellt der Band Getränke im Umfang von 12 Flaschen 1,5 Liter Mineralwasser, 
2 Flaschen Weißwein und einer Kiste Bier sowie eine warme Mahlzeit für jeden Musiker und 
Techniker rechtzeitig (spätestens 1 Stunde vor Auftrittsbeginn) bereit. 
 
3 
Die Band behält es sich vor, eine Gästeliste beim Auftraggeber zu hinterlegen, die für bis zu 12 
Personen freien Eintritt für die vorliegende Veranstaltung garantiert. 
 
4 
Der Auftraggeber sorgt dafür, dass genügend Parkplätze für Musiker und Techniker vor der 
Veranstaltungslokalität zur Verfügung stehen und dass die Parkkosten unmittelbar nach der 
Veranstaltung in bar rückerstattet werden. Sollten beim Veranstaltungsort keine Parkplätze 
verfügbar sein, so ist im Vorfeld Rücksprache mit der Band zu halten. 
 
5 
Die Ankündigung der Band im Vorfeld der Veranstaltung erfolgt auf allen Werbemitteln 
(elektronisch und Print) deutlich und leserlich unter dem Namen „PLANKTON“ (Logo wird von 
der Band zur Verfügung gestellt). 
 
 Abs.1 Während der Veranstaltung erfolgt die Ankündigung der Band unter dem 

Namen „PLANKTON“ 
 
  
 Abs.2 Abweichende Ankündigungen seitens des Auftraggebers sind nur nach 

Absprache und eindeutiger Zustimmung der Band möglich 
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6 
Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, bitten wir um Beachtung 
der nachfolgenden Notwendigkeiten: 
 
a) Bühne 
Die Größe der Bühne muss mindestens 6m x 4m (Breite x Tiefe), die Höhe 0.8m – 1.2 betragen. 
 
Die Bühne muss waagrecht und stabil gebaut sein und darf auf keinen Fall schwingen. Für das 
Schlagzeug und das Keyboard muss ein stabiles Podest mit den Maßen 2m x 2m x ca. 0.4m 
jeweils links und rechts in der hinteren Bühnenhälfte bereitgestellt werden. 
Bei einer Kleinveranstaltung bitten wir bezüglich Platzbedarf um Absprache. 
 
 
Bei Open-Air-Veranstaltungen muss die Bühne zur Gänze überdacht sein. Die Rückwand und 
die beiden Seitenwände müssen geschlossen sein. 
Bei Unfällen und Schäden in Folge einer mangelhaften Bühne haftet der Auftraggeber. 
Die Band besitzt im Falle von Mängeln und Problemen (unzureichende Stromzufuhr, 
mangelhafte Bühne usw.) das Recht, den Auftritt im Vorfeld bzw. während der Durchführung 
abzusagen. Das vereinbarte Brutto-Honorar entrichtet der Auftraggeber in diesem Falle ohne 
Abzug an die Band. 
Wir empfehlen, die Tanzfläche unmittelbar vor der Bühne anzuordnen. 
 
b) Hilfspersonal 
Der Auftraggeber stellt mindestens zwei Helfer zum Auf- UND Abbau zur Verfügung. Die Helfer 
müssen mindestens 18 Jahre alt sowie nüchtern sein, pünktlich zum Auf- und Abbau erscheinen 
und den Anweisungen der Musiker und Techniker unverzüglich Folge leisten. 
 
ACHTUNG: Bei Nichteinhaltung dieses Punktes wird zusätzlich ein Betrag von EUR 300,- (exkl. 13% 
USt) auf Grund des Mehraufwandes beim Auf- und Abbau des technischen Equipments zum 
vereinbarten Entgelt erhoben. 
 
c) Stromversorgung 
 

• 2 x 32 ACEE (3 Phasen/0-Leiter/Erdung) 
 

Alle geltenden ÖVE-Vorschriften sind einzuhalten. Die Stromanschlüsse müssen direkt auf der 
Bühne oder in unmittelbarer Bühnennähe angebracht sein und die Zuleitungen den strom- und 
sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen. Die Montage muss von einem 
konzessionierten Elektriker vorgenommen werden. In anderweitigem Fall haftet der 
Auftraggeber für jegliche Schäden, die durch mangelhafte Stromzufuhr entstehen. 
Bei einer Kleinveranstaltung bitten wir bezüglich Strom um Absprache. 
Diese Werte sind Mindestanforderungen, welche je nach Veranstaltung variieren können. 
 
d) Soundcheck 
Die Durchführung eines Soundchecks vor Beginn der Veranstaltung ist unbedingt notwendig. 
Während dieser Zeit sind unnötiger Lärm und Störungen zu vermeiden. Wir bitten um 
Verständnis, dass auf bereits anwesende Gäste keine Rücksicht genommen werden kann. Falls 
nur gewisse Zeitfenster für den Soundcheck zur Verfügung stehen, so ist das der Band 
rechtzeitig mitzuteilen. Die Lautstärke des Soundchecks ist bewusst lauter als bei der 
Veranstaltung. 
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e) F.o.H Platz (Technikerplatz) 
Der F.o.H Platz ist je nach Größe der Location der Veranstaltung in der vorderen Hälfte der zu 
beschallenden Fläche und lotrecht zur Mitte der Bühne zu platzieren.  
 
Größe – Der F.o.H Platz muss min. eine Größe von 2,50 x 2 Meter und einen bereitgestellten Tisch 
mit der Tischfläche von min. 2,50 x 0,70 Meter und einer Höhe zwischen 0,70 und 0,85 Meter 
haben.  
 
 
WICHTIG: Sollte es Probleme bei der Realisierung der eben genannten Punkte geben, bitten 
wir diese mit unserem Techniker (Fa. WetzTec, Johannes Wetzinger, +43 650/751 89 82) 
rechtzeitig vor der Veranstaltung ab zu sprechen. 
 
7 
Die Band haftet nicht für vom Publikum vor, während und nach dem Auftritt verursachte Sach- 
und Personenschäden am Eigentum des Auftraggebers. 
Der Auftraggeber verpflichtet sich zudem Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, welche das 
Betreten der Bühne durch Unbefugte verhindern (z.B.: Securities, Absperrungen) 
Bei Schäden des Bandequipments, die durch dritte verursacht werden, haftet der 
Auftraggeber. 
 
8 
Bei einem Ausfall der Band durch höhere Gewalt können keine finanziellen Ansprüche geltend 
gemacht werden. Die Band verpflichtet sich, bei kurzfristiger Verhinderung eine Ersatzband zu 
stellen. 
 
9 
Bandumbesetzungen sowie ein Wechsel des Bandnamens beeinflussen nicht die Gültigkeit des 
Vertrages. Die einzelnen Bandmitglieder können sich wenn nötig (z.B. bei Erkrankung) durch 
entsprechend fähige Personen vertreten lassen. 
 
10 
Bei einer Absage seitens des Auftraggebers bis 30 Tage vor dem vereinbarten Termin entrichtet 
dieser 50%, bei einer Absage bis 14 Tage vorher 80 %, danach 100% des vereinbarten Entgelts 
als Stornogebühr an die Band. 
 

11 

Wenn der Auftraggeber zusätzliche Leistungen in musikalischer oder technischer Sicht von der 

Band benötigt, so muss dies mindestens 4 Wochen vor der Veranstaltung der Band bekannt 

gegeben werden (kann zu Mehrkosten führen). Ansonsten können diese unter Umständen 

nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Band wird versuchen, diese zusätzlich gewünschten Leistungen zu erbringen, behält sich 

aber das Recht vor, jene abzulehnen, bei denen es der Band nicht möglich ist, sie zu erfüllen! 

 

12 
Alle Autorengebühren (AKM/GEMA/SUISA/IMA) sowie eventuelle behördliche Abgaben trägt 
der Auftraggeber. 
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13 
Gerichtsstand für diesen Vertrag betreffende allfällige Differenzen ist das Landesgericht 
Innsbruck. Es gilt österreichisches Recht. 
 
 
 
14 
Raum für zusätzliche Vereinbarungen: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
15 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit 
des Vertrages im Übrigen unberührt. 
 
Für weitere Informationen stehen wir gerne unter folgendem Kontakt bereit: 
 
Thomas PRENN 
Auweg 17a / Top 3 
6112 Wattens 
+43 (0)664 750 15 889 
thomas@planktonmusic.at 
 
Sollten keine weiteren Vereinbarungen getroffen werden, muss Punkt 14 deutlich 
durchgestrichen werden. 
 
Zur Kenntnis genommen: 
 
 
 
 
_________________________________               _____________________________________ 
Auftraggeber      Michael Oberhauser & Mitges. GesbR 
           Band „PLANKTON“ 
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass alle Punkte des Vertrags ausnahmslos 
erfüllt werden. Gegebenenfalls hat er die für die Veranstaltungslokalität verantwortlichen 
Personen zu unterrichten. 
HINWEIS 
Sollten einer oder mehrere Vertragspunkte bis zum Beginn der Veranstaltung nicht eingehalten 
werden, so sieht sich die Band dazu gezwungen, auf Grund eines Vertragsbruchs seitens des 
Veranstalters, den Auftritt abzusagen, um sich vor etwaigen negativen Folgen für die Band zu 
schützen. Der Veranstalter verpflichtet sich jedoch mit seiner Unterschrift auch in diesem Fall 
das vereinbarte Honorar ohne Abzüge zu entrichten!  
(siehe u. a. Vertragspunkt 6a) 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass die in diesem Vertrag genannten Bedingungen nicht 
als „Schikane“ seitens der Band zu sehen sind, sondern als wichtiges Informations- und 
Arbeitsmaterial, um einen reibungslosen und für beide Parteien zufrieden stellenden Ablauf der 
Veranstaltung zu gewährleisten. 
 
 
Der Vertrag wurde von beiden Seiten und ohne Vorbehalte zur Kenntnis genommen. 


